
1. Erite Richtlinie für die Erfalfung. 

Die folgenden Ausführungen follen lediglicdhh einen Meberblig geben über die gegen- 
wärtig vorgejehenen Miaknahmen hHinfichtlidh der Erfalhung und Verwaltung der befchlag- 
nahmten Vermögenswerte. Es fei dabei zugleich vermerft, Ddaß Jich in der einen vder anderen 
Richtung in der Prazis noch Wenderungen ergeben dürften, Jo daß diele Ausführungen mur 
unter diefem Borbehalt ge[Hhrieben werden. 

Zur Durcdhführung der Erfalhung ift ein einfades Formblatt (dagl. D, 1) vorgefehen, das 
den Zwed hat, bei der Haupttreuhandjtelle und der zujtändigen Örtlihen Ircuhandfjtelle 
eine er|te Unterlage über den 3u verwaltenden Vermögenswert (Betrich, Warenlager 
u]w.) 3u [Ohaffen. Aus dem Formblatt Joll zugleidhh erfehen werden, ob ein Eommijfjarifcher 
VBerwalter vorhanden ift, wer als [oldher beftellt w$Öurde und von welcher Stelle er eingefebt 
worden ift. 

Das Yormblatt foll in dreifacdher Ausfertigung ausgefüllt werden; je eine Ausfertigung 
ijt bejtimmt für die HSaupttreuhandjtelle Oft, die zuftändige örtlidhhe TIrcuhanditelle un1Dd die 
3zultändige Gruppe der Organifation der gewerblicdhhen Wirtfchaft. 

Yeber die Durchführung der Erfalfungsarbeit laffen fich allgemein verbindlidhe RNicht- 
finien nicht aufftellen. Yus den örtlidjen Verhältniffen heraus wird eine verfchiedenartige 
Handhabung nicht zu umgehen fein. Soweit als möglidh werden die Organifationen der 
gewerblidhen Wirt]dhaft zur Hilfe bei der Erfalfungsarbeit herangezogen, in anderen Fällen 
wird man durch fogenannte Erfalhungstrupps (Angeljtellte der Ireuhandfjtellen) die not- 
wendigen Feltltellungen an Ort und Stelle treffen. Eine Regelung im einzelnen bleibt dem 
Arbeitsplan der jeweiligen Treuhandjtelle vorbehalten. / ‘ 

Die Erfaffung erfolgt in allen Fällen durch die örtliche TIreuhandltelle, ausgenommen 

1. das land- und forftwirtfhaftlihHe Bermögen (einfcdhl. landwirt/Haftlidher Neben- 
betriebe), das durch den Reichsführer / als Reichstommilfar für die deltigung deutfdhHen 
VBolkstums erfakt wird; ‘ 
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2, der [tädtijche Haus- und Grundbelik \180I)11[)(1115b@ Jig), der durch die Stadt- und Land- 
gemeinden 3zu erfalfen ilt. 

Bezüglich der Berwaltung der zu erfaiimben fl3ermogensmexte befteht eine interne YUuf- 
teilung der Zujtändigkeit zwijldhen der Hauptireuhandjtelle in Berlin und den Srtlidhen 
Treuhanditellen. Die Tommijfarichen Berwalter haben Jich jedoch grundfäßlidh zunächtt nur 
an Ddie örtliHen Treuhanditellen zu wenden. 

Die Berwaltung erfolgt durcd) die Haupftreuhandijtelle und ihHre Ireuhandjtellen mit 
folgenden Ausnahmen: 

1. Für lanıd- und forftwirt[haftlihes Bermögen (einfdhl. landwirt/chaftl. Nebenbetriebe) 
ijt der Reihsführer / als Reichstonmiljar für die Feltigung deutfhHen VBolfstums 
3zu]tändig; 

. Mit der Verwaltung des Htädtilhen Grund- und Hausbejiges (Mohnhausbeliß) nac 
Makgabe der jeweiligen Richtlinien und Weihungen der HITO. 1und ihrer Ireuhand- 
Hellen find vorbehaltlid) von Ausnahmen die Stadt- und Landgemeinden, vertreten 

durdh den zulktändigen Bürgermeilter, von der Haupttreuhanditelle Oft beauftragt. 

Gewerblid) genußte Grunditüde unterliegen dagegen der Verwaltung der Treu- 
handfjtellen. 

Ynter Ddie 23e1maltung der Stadt- und Landgemeinden fallen aud3 unbebaute 
Grunditüce, wie Bauland, Gartenlanud, Ackerparzellen, [oweit Jie mnmbalb Der 
gemeindlidhen. Grenzen belegen find und nicht wefentlicdhen oder unwejentlichen Be- 
jtandteil eines land- oder forftwirt/dhaftliden Bermögenskiomplexes dar}tellen. 

2. Richtlinien für die fommilfarifden Berwalter. 
Die fommi]jari[hen Berwalter erhalten von der zujtändigen Ireuhandjtelle Richtlinien 

für ihre Tätigkeit. Ein Entwurf diefer Richtlinien, der [iHh in der endgliltigenm FSajflımg nod 
geringfügig ändern fann, wird zur Erläuterung nachftehend abgedrudt. 

I. Allgemeines. 

1. Mls gefeblide Grundlage ift für die 4attgfett des kommi]jarilchen “‘sermaltus mab- 
geblid) die Verordnung des Dberbefeb[&*babers des Heercs Über die Einfe „ung von 
fommilfariJdhen VBerwaltern für Unternehmungen, Betricbe undD Grunditüce in den 
bejeßten ehemals pomifdhen Gebieten vom 29. September 1939. Die Berordunung ilt 
veröffentlicht im Verordnungsblatt für die befeßten Gebiete i in Polen Nr. 7, ausgegeben 
3u Berlin, den 4. Okftober 1939 (Anlage). 

. Der Fommilfarifche Berwalter ijt verpflichtet, bei bu Hührung der GeJHäfte und bei 

den ihHm übertragenen Aufgaben die Sorgfalt eines ordentlidhen Kaufmannes vder 
VBerwalters anzuwenden. Die |trengjte Einhaltung aller einfdlägiger Gefeke und 

gejegesgleidher BorfHriften Hat der Fonımiffarijdhe Berwalter als feine erkte Pfliht 
anzujehen. Bei der volks- und wirt/dHaftspolitijdhen Bedeutung feiner Tätigkeit wird 
von dem Ifommijjarijdhen VBerwalter rejtloje Hingabe und der Einjag feiner ganzen 
Berfönlichkeit erwartet. Berltöke gegen die in dielen Nichtlinten feltgelegten Grund- 
Jäße werden als Verktöhe gegen die Volksgenreinjdhaft geahndet. 

. Während jeiner Tätigkeit hat Jidhy der LommilfariJche Berwalter aller Gejchäfte für 
eigene Rechnung zu enthalten, die ihn direkt oder indirekt als Ge[hHäftskontrahenten 
in Beziehung zu der von ihHm verwalteten Vermögensmaffe bringen Fönnten. Aus- 
nahmen hiervon find nur mit fchriftlidher vorausgehender Zuftinmung der Haupt- 
treuhanDditelle Oft geltattet. Hat der fommijfariJhe Berwalter vor feiner Beftätigung 
durch die Haupttreuhanditelle Oft Geldhäfte der vorgenannten Art getätigt, [o hat er 
dieje im einzelnen mit Erläuterungsbericht der Haupttreuhandftelle Oft u1mer3üglicf; 
anzuzeigen. 

. Der IommilfariJhe Berwalter joll als Verwalter einer Ireuhandmalfe gtunbiat3hd) 
neben [einer Tätigfeit als Iommilfari]her Berwalter Feine hauptberuflidhe private 
Tätigkfeit ausüben. Ausnahmen find mit Einwilligung der Haupttreuhandfjtelle Oft 
zuläffig. Die Einwilligung wird mur JqHriftlich erteilt. 
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. Kartell- und Syndikatsvereinbarungen voder VBereinbarungen ähnlicher Art darf der 
Fommijariidhe Verwalter für das verwaltete Unternehmen nur mit (Einwilligung der 

Haupttreuhanditelle Ojt beitreten. ; 

. Betriebskredite, Ddie der Befriedigung des Geld- oder Kapitalbedarfs flr den laufenden 

Geicdhäftsverkehr Ddienen, [ind dei Autragltellung in den Monatsberichten zu melden. 

Snveititionsfredite und Wiederaufbaufredite Hingegen fönnen mur mit Einwilligung 

der Haupttreuhanditelle Olt Jeitens des Kommiffarijhen Berwalters für Recdnung 

und zu Salten des verwalteten Unternehmens beantragt werden. 

Bei Berträgen zweds WAbnahme (Kaut) oder Lieferung (Berkauf) von Waren irgend- 

welcher Art auf längere Dauer, Jog. Sukzefivlieferungsverträge, hat der Fommiffa- 
rilde Berwalter größte Vorjicht walten 3zu Iajjen. Es wird in jedem Falle einer ge- 
wijfenhaften Prüfung bedürfen, ob die zeitlidhe undD Mengenmäßige Bindung des 

Unternehmens durch derartige Verträge noch im RahHmen Jeiner Kapazität vder feines 

Gejhäftsvolumens liegt. Der Fommij]]arijdhe VBerwalter jeßt Jich bei Außerachtlajfung 

dieler Vorkchrift dem Bormwurf der Fahrläfjigkeit und Jeiner Konjcquenzen aus. 

. Beligt das verwaltete Unternehmen disponible Mittel vder Guthaben, die als nicht 
gebundene Betriebsmittel frei [ind, o Jind dieje unverzüglid) an die Verwaltungs- 

und Berwertungsgefellihaft der HaupttreuhHandjtelle Ojt G. m. b. SH., Berlin, auf 

deren Konto bei der Reichsireditgefellidhaft A.-G6., Berlin, abzuführen. Die Über- 

wielenen Beträge werden dem Unternehmen bei vorgenannter Gelelljhaft gutge- 
jOhrieben und bis auf weiteres mit 1% p. a. verzinft. Bei Bedarf }tehen die Guthaben 
teilweile oDder ganz mit jeweils zu vereinbarender Kündigung wieder zur Verfügung 

des Unternehmens. / ; 

. Die Fommilfarildh verwalteten Unternehmen gelten als freigeltellt von jeder Ver- 

pflidtung zur Hingabe von Spenden an das Winterhilfswerk Jowie an 'alle Jonltigen 
Sammeljtellen für wohltätige Zwede. 

IIL. Beauftragte. 

1. Grundjäglidh fann der fommil[arijdhe VBVerwalter 1Internollmatbten nicht erteilen. 

2. 

3. 

4. 

Soweit jedocd) der Umfang der dem fommifjarijhen Berwalter übertragenen Auf- 
gaben es erforderlidH macht, fann er Beauftragte bejtellen. Die Bejtellung eines Be- 
auftragten ijt von der vorherigen Einwilligung der Haupttreuhandjtelle Ojt abhängig. 
Die Tätigkeit diejer Beauftragten hHat der Tommijfari]he Berwalter voll zu verant- 
worten. 

s monatliches Gehalt (ein[qHlieglidh aller Jonftigen Bezüge) dürfen mit dem Beauf- 

tragten grundläglidh nidht mehr als RM. 500, hHöchftens jedodh das monatlidhe Gehalt 
eines in der Qualifikation gleichftehenden Angeftellten des Unternehmens, vereinbart 
und vergütet werden. ) ; 

. Der Beauftragte darf längltens mit 6mötbefiflicber Rünbigung zun:ı Bierteljahresende 
angeltellt werden. ; 

IIX. Snventur. 
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1. Der fommiljari]he Berwalter hat bei der Webernahme eines Unternehmens im Hin- 
bli auf die Bolljtändigkeit der zu erfajfenden BVermögenswerte und Berbindlichkeiten 
als erlte Maknahme eine Inventur (Beltandsaufnahme) einzuleiten und durchzu- 
führen. Die Inventur hat mengen- und wertmäßig zu erfalfen alle Bermögenswerte 
gleid) welder Art, die im Eigentum des verwalteten Vermögens ftehen, Jowie alle 
‘Bea_cbinblichfeiten Dder Schulden. Vermögenswerte, deren Eigentumsverhältnijfe 
Itreitig Jind, mülfen in der Inventur, aud) wenn fie dem inventarifierten VBermögen 
nicht zugerednet werden, mindeltens vormerflidh verzeidhnet werden; Erläuterungen 
zur Rechts- und Sachlage find dem Inventarverzeichnis beizufügen. 

. Die Inventur ijt in Reidhsmark (unter Hinzujegung des lekten Zlotywertes) im Um- / 
redhnungsverhältnis von 2 3Zloty = 1 Reidhsmark zu erftellen.



3. Die Bewertung der Bermögensgegenftände hat in der Inventur grundfäßlich zu den 

Bucdwerten, im übrigen zu den tatJächlihen Anfhaffungs- bzw. Herftellungsfojten 

zu erfolgen. AWbjhreibungen als AWobfegungen für Abnüßungen dürfen in AYbzug 

gebracht werden. Die Bewertung von Vermögensgegenftänden mit einem hHöheren 

oder auch geringeren Wert als den tatfäclihen Anfdhaffungs= oder Herftellungstoften 

abzüglid) AWbjchreibungen ijt unterJagt. Hierzu wird hervvrgehoben, Daß Ddieje Be- 

wertungsrichtlinien fidh nicht deden mit den Bewertungsvor[chriften, Ddie in einem 

[pnäteren Zeitpunit für Ddie ReichsmarkEröffnungsbilanz vorausfichtlid) Durch Gefeb 

oder Verordnung vorge[dhrieben werden. Sjt ein Inventurwert in Der vorge]qhil- 

derten Weife nicht zu ermitteln, fo Hat eine Wertfelt/tellung durcd vorlichtige ShHä
ßBung 

zu erfolgen. Bei teilweijer oDder ganzer Vernichtung oder Berlult budhHmäkßiger Auf-
 

zeidHnungen ijt zu verJuchen, Die Angaben für die Inventurverzeicdhnifje Ddurd) Rekon- 

truftionen mit HSilfe von Unterlagen oder ErkfNärungen von Dritter Seite zu erlangen. 

_ Die Inventur ilt in Reinjchrift in einem befonderen Inventurbuch (gebundenes, 

foliiertes Buch) niederzulegen. Sämtlidhe bei Dder Hnventur erftellten fAHriftlihen 

Unterlagen, vor allem die fog. Urliften, find aufzubewahren. Urlijten, Inventar- 

verzeichniffe und Inventurbuch Jind von dem fommiffarifchen Verwalter zu[ammen 

mit den von ihm beauftragten oder beitellten Helfern verantwortlich zu unterzeichnen. 

. Eine Zweit!dhrift der Inventur-Reinfchrift ift bei der Srtlidhen Zreuhandftelle zu hinter- 

legen; darauf ift bei der Erftellung der Inventur bereits Bedacht zu ne_bmen. 

IV. Rednungslegung. / / ; 

1. Mit dem Tag der Mebernahme eines Unternehmens in fommij]ari]He VBerwaltung 

N
 

hat in der Rechnungslegung eine Hare Zähur ftattzufinden, Ddie eine reinlihe Scdhei- 
dung in altes und neues Bermögen, alte und neue Scdhulden volkieht. 

. Darüber hinaus hat der FommifJari[he Berwalter eines Unternehmens unabhängig 

von Ddeffen Art und Gröke für eine volljtändige, Nare unDdÜüberlichtliHe Redhnungs- 
Tegung unverzüglidHh zu forgen. Ein gevrdnetes RedhHnungswejen muß lalle Ge]Häfts- 
vorfälle und die mit ihHnen verbundenen Mengen- und Wertbewegungen lücenlos 
erfalfen. In Kleinbetrieben des Einzelhandels und des Handwerks ift eine einfache 
Buchführung angängig. In der Regel Joll die Buchführung eine doppelte Faufmän- 
nijdhe oder im Sonderfall eine gleidhwertige Kameraliltiidhe Bucdhführung fein. Das 

Belegprinzip ift |trengltens zu wahren. Danacdh müjjen für jede einzelne Buchung 
redhnungsmäßige Belege ausgeftellt werden, die geordnet fortlaufend numeriert auf- 
zubewahren jind. Einzelvorfchriften über die Budhführung fommen mit Rücjicht auf 

die Bielgejtaltigfeit der verwalteten Unternehmen an diejer, Stelle nihHt in Betracht. 
Auf die Einhaltung der gefeblihHen Borfchriften hinlichtlidH der Bucdhführung, wie, 
3. B. der Jührung des MWareneingangsbucdhes und des Warenausgangsbuches, wird 
ausDdrücklich hingewiefen. } 

. Die Reichsgruppen, Wirt/haftsgruppen oder Fachgruppen der Organifation Dder 
gewerblidhen Wirtfdhaft werden audh in den eingegliederten Oftgebieten für die Ent- 
widlung eines geordneten betriebliden Rednungswefens forgen. Mit der ukzeffiven 
Einführung der von den einzelnen Gruppen aufgeltellten Kontenrahmen (der Reichs- 
gruppe bz3w. Wirt]haftsgruppe voder Fadharuppe) vder Kontenplänen (für den Einzel- 
befrieb) wird zu einem vorläufig nod) dahinftehenden Zeitpunkt zu rechnen fein. 

V. Bericdterftattung. 

1. Der fommiljarijhe Verwalter hat zunächft monatlich, erftmals für den nach feiner 
1gorIäufigen Beltellung folgenden Monat, der Haupttreuhanditelle Oft RedHenfhHaft 
über Jeine Tätigfeit nad) Formblatt abzulegen, außerdem ift jeweils über die Tätig- 
Feit eines abgelaufenen Kalendervierteljahres zu beridhten. Der in 3 Exemplaren auf= 
zujtellende Recdhen|HaftsberiHt muß der Haupttreuhandftelle Oft jeweils Ipäteltens 
4 WodhHen na Schluß eines Kalendervierteljahres vorliegen. Bon den 3 Ausferti- 
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guugen find eine der Haupttreuhandftelle Oft und eine der Örtlidhen Zreuhandite Ile 
zuzuleiten, während eine bei dem Fommijfarijdhen Berwalter verbleibt. 

2. Spätejtens 2 Monate nadh Ablauf eines Gef[hHäftsjahres hat der fommi]jariJhe Ber- 

walter einen Sahresbericht zu erftatten. Der Jahresberidht muß einen Gejamtüberblid 

über feine Tätigfeit in Dder abgelaufenen BVerichtsperiode und die Gejamtjahres- 

abrecdhnung (Bilanz und Gewinn- und VBerlultrehnung) zur Darjtellung bringen. 

Wegen Einzelheiten Ffann auf die früher erteilten 331erte11aßre5bendfie SBe3ug ge- 

nommen werden. , 

3, Seinen Berichten hat der fommil]arijche VBerwalter |tatiltijhe Ungaben nad) Form- 

blatt beizufügen. 

4. Die Haupttreuhanditelle Oft wird nach Erhalt und Prüfung des JYahresbe
richtes über 

die Entlaftung des Ffommiffarijchen Verwalters ent/dheiden. Die Entlaltung entbindet 

den Fommiffarifhen Berwalter nicht Jeiner Verantwortlicdhtfeit für |päter bekannt- 

werdende, die verwaltete Vermögensmaj)e berührende neue Tatjachen, wenn Ddiefe 

auf vorläßlidhes oder fabrIaiitge5 Zun oder Unterlal)en vdes fommilfariidhen Ber- 

walters zurüdzuführen [ind. 

3. Die Haupttreuhanditelle Ojt Iann jederzeit den geiamten (5eicbaftsablau’f DDder ein- 

zelne Ge[Häftsvor älle Jowie die Yahresabrecdhnung felbjt nacdhprüfen oDer durch eine 

von ihr beauftragts Stelle nadprüfen laffen. Das gleihe Recht [teht bem Recdhnungs- 

hof für das Deutjdhe Reich zu. 
6. Der Iommilfarilhe Berwalter hat eine Betriebsprüfung bet Der Söaupttreubanbitelle 

Olt zu beantragen, wenn er eine [oldhe nacd pfhcbtgemaigem Ermeffen fur erforderlich 

hält. Die Unterlajlung eines [olden Antrages ijft einem 23etitoB qegen Qtbicbmtt I in 

diejen Richtlinien gleidhzuleßen. 

VI. Abberufung. 

1. Wird der Fommiffarifhe Berwalter von der 35aupttreubanbitelle ‚Olt abberufen‚ jo hat 
er einen Schlukbericht zu erltatten, der fidh bezüglich feines materiellen Inhalts im 
wefentliden auf die bisherigen Bierteljahres- und Jahresberichte be51eben fann. Die 
Haupttreuhandftelle Oft wird nach erfolgter Prüfung über b1e Lntlaitung innerhalb - 
fürzeltmöglidher Frijft ent/dHeiden. 

9. Der fommilfarilhe Berwalter ijt für eine orbnungsgemaße llebetgabe Dder Ge|HhHäfte 
an den oder die Machfolger verantwortlich. Die &3eitaflungsurfunhe tii unverzüglich 
an die HaupttreuhanDditelle Ojt 5urucf5ugeben 

VII. Ergänzungen. 

SIn Anpallung an die praktilchen Erfordernilfe werden von 3e1t zu Zeit; @1gan5ungen 
zu vorltehenden Richtlinien ergehen. Die (Ergan3ungen itellen einen wefjentlidhen Beftand- 
teil diejer Richtlinien dar. \ 

Yeber feine Perlonalien hHat jeder fomm1fianicbe 23etmcdte1 einen Üra3ebogen aus3zU- 
jüllen, der iHm nad) Borliegen des Erfalhungsbogens durchH die zujtändige Zreubanbite[le 
z3ugehen wird, die auch das Vertragsverhältnis gegenüber dem Berwalter im einzelnen 
feltzulegen hat. 

‘Jtacb SJ3ru*f1mg der Perfonalien wird der fommiffarifche %e1ma[ter endgültig beftätigt.


